
Grabarten in Lemgo 

 

Die Wahl zwischen Erd- oder Feuerbestattung sowie die Grabart ist eine ganz 

persönliche Entscheidung. Die Wahl der Grabart sollte die Persönlichkeit und 

Wünsche des Verstorbenen widerspiegeln. Gleichzeitig ist es wichtig, die 

Pflegemöglichkeiten der Angehörigen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass 

das Grab angemessen gepflegt werden kann.  

  

Nicht alle Grabarten sind auf allen Friedhöfen verfügbar. Es empfiehlt sich vorher 

Rücksprache mit der Friedhofsverwaltung zu halten. Die Ruhezeit beträgt bei 

Erdgrabstätten, mit Ausnahme der Kindergrabstätten, 30 Jahre. Für 

Urnengrabstätten ist die Ruhezeit auf 25 Jahre festgelegt. 

Eine bildliche Übersicht der Grabarten finden Sie über diesen Link:  

https://www.lemgo.de/politik-verwaltung/eigenbetriebe-

beteiligungen/staedtische-betriebe-lemgo/friedhoefe 

 

Nachfolgend erhalten Sie eine Kurzinformationen zu den Besonderheiten und 

Unterschieden der einzelnen Grabarten: 

 

Reihengrab 

Reihengrabstätten sind nur für 1 Person vorgesehen und werden für eine 

Nutzungszeit bei Erdbestattungen von 30 Jahren und Urnenbestattungen von 25 

Jahren erworben. Sie können weder verlängert noch kann der Standort ausgesucht 

werden. Die Pflege erfolgt durch die Angehörigen. 

 

Wahlgrab 

Wahlgrabstätten dienen der Beisetzung mehrerer Personen und werden für eine 

Nutzungszeit bei Erdbestattungen von 30 Jahren und Urnenbestattungen von 25 
Jahren erworben. Das Nutzungsrecht kann auf Antrag verlängert werden. 

In einer Erdwahlgrabstätte können 1 Erdbestattung und 1 Urnenbestattung oder 2 
Urnenbestattungen erfolgen. In einer Urnenwahlgrabstätte können pro Grabstelle 
2 Urnen beigesetzt werden. Die Pflege erfolgt durch die Angehörigen. 

 

Generell können die Reihen- und Wahlgrabstätten für Erd- oder 
Urnenbeisetzungen auch als pflegefreie Grabstätten erworben werden.  

 
Gemeinschaftsgrab 

In einem Urnenwahlgemeinschaftsgrab können 2 Urnen bestattet werden. Die 
Anlage und Pflege erfolgt ausschließlich über die Friedhofsverwaltung. Auf jedem 
Grab kann durch die Friedhofsverwaltung ein Grabmal aufgestellt bzw. eingesetzt 

werden.  

 
Einzelheiten zu den verschiedenen Grabarten finden Sie in diesem Flyer. 
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